
170170  Z I(‚iteratli4r‚  lich auch nirgends im Text. Aus de'r Antwort der Jungfrau geht das  jedenfalls nicht eindeutig hervor. Der Verfasser selbst hat uns ja ge-  zeigt, wie verschieden man diesen Vers erklärte. Die Knappheit des  biblischen Berichtes wird sich m. E. bei jeder Erklärung nachteilig  bemerkbar machen. Der billige Preis wird dem  interessanten Heft  viele Leser im Klerus sichern.  Wien.  Joh. Kosnetter.  Gregors des Großen Lehre von den Engeln, Von Dr Leopold Kurz.  8° (132). Rottenburg a. N. 1938;  ‘ Badersche Verlagsbuchhand-  lung. Brosch. RM 4.50.  Harnack hat Gregor den Großen als den ‚,doctor angelorum““  bezeichnet. Dies allein rechtfertigt schon eine eigene Studie über  seine Engellehre. In sieben Abschnitten legt sie uns der Verfasser dar:  Urstand und Natur der Engel; Prüfung der Engel; die Gottschau der  Engel; Christus und die Engel; Chöre der Engel; Engel und Mensch;  Mensch und Engel (hier würde man der Klarheit halber eine andere  Überschrift wünschen). Ein besonderer Vorzug der sorgfältig und  erschöpfend gearbeiteten Studie scheint mir darin zu liegen, daß  sie etwas von der  inneren Wärme wiedergibt,  die den heiligen  Kirchenlehrer in seiner Liebe zu den Engeln beseelte. In den letzten  Abschnitten kommt dies sehr zum Ausdruck, wo in feiner Weise eine  enge Beziehung des kontemplativen Menschen zu den Engeln hergestellt  wird. Hier lebt echte Mystik, doppelt reizvoll für den, der von der  Scholastik her kommt und Seite für Seite die Engellehre des heiligen  Thomas mit der Gregors vergleicht. Wenn Thomas seiner sich gestell-  ten Aufgabe gemäß bemüht,  die biblischen Engelberichte mit der  Seins- und Erkenntnislehre des Aristoteles zu vereinbaren, deswegen die:  ganze Engellehre auf den Begriff des reinen Geistes aufbaut und damit  einen etwas rationalistischen Eindruck hervorzurufen geeignet ist, so  geht Gregor durchwegs von der Offenbarung und ihren Tatsachen aus,  eine Methode, die heute wieder stärkeren Beifall findet, wiewohl man  anderseits gar manche seiner exegetischen Deutungen ablehnen wird  wegen ihrer Allegorie.  Wenn man heute die Forderung nach einer  kerygmatischen Theologie erhebt, so zeigt die vorliegende Arbeit, wie  gerade Gregor ein Kerygmatiker ersten Ranges ist, besonders dort, wo  er von den neun Chören der Engel sub ratione boni salutaris handelt,  weswegen die Studie auch für den Seelsorger anregend ist.  Eichstätt,  Dr Rudolf Graber.  Die Exemtion nach geltendem Kkirchlichen Recht mit einem  Überblick über die geschichtliche Entwicklung. Von Dr theol.  P. Audomar Scheuermann O. F. M. (77. Heft der ;‚„Veröffent-  lichungen der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft‘ der  Görresgesellschaft.) Gr. 8° (248).  Brosch. RM 14.—.  Paderborn 1938, F. Schöningh.  Eine fleißige und tief eingehende Untersuchung über das gesamte  Gebiet der Ausnahmegesetzgebung, die unter dem Namen Exemtion  zusammengefaßt wird. Der Verfasser legt zuerst den Werdegang und  die Verhältnisse, die zu dieser Erscheinung im Kirchenrechte geführt  haben, geschichtlich dar und behandelt dann das gegenwärtig geltende  Recht der passiven und aktiven Exemtion.  In der. ersteren kommt  naturgemäß am ausführlichsten die Exemtion der Ordensverbände zur  Darstellung. So benennt der Verfasser allgemein alle klösterlichen Ver-  einigungen, ob sie feierliche oder einfache Gelübde ablegen, also das,Literatu;'.
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emerkbar machen. Der bıllıge Preıs wiıird dem interessanten Heft
viele Leser 1m Klerus sichern.

Wien. Joh Kosnetter.

Gregors des Großen Lehre S den Engeln. Von Dr Leopold Kurz.
80 (132 KRottenburg A, 1938; adersche Verlagsbuchhand-
lung. Brosch. 4.5  ©

Harnack hat Gregor den Großen als den ‚‚doctor angelorum ”
bezeichnet IDDies allein rechtfertigt schon ıne eıgene Studıe uüber
seine Engellehre. In s1ieben Abschnitten Jlegt S1Ee uns der Verfasser darı:
Urstand un atiur der Engel; Prüfung der Engel; dıe Gottschau der
E  el; Christus un dıe Engel; Chöre der Engel; Engel und ensch:.
ensch un: Engel (hier wurde INa der arheı halber ıne andere
Überschrift wünschen). Eın besonderer Vorzug der sorgfältig und
erschöpfend gearbeıteten Studie cheıint mMI1r darın hegen, daß
s1e eLIwAaSs VO der inneren Warme wıedergıbt, dıe den heılıgen
Kırchenlehrer ın seiner Liebe den Engeln eseelte In den etzten
Abschnitten omm dies sehr ZU usdruck, in feiner Weise iıne
eNSeE Bezıehung des kontemplatıven Menschen den Engeln hergestellt
WwIrd. Hier lebt ecC. ystık, doppelt reizvoll für den, der VO  — der
Scholastık her kommt un Seite für e1ıte die Lingellehre des heılıgen
IThomas mıt der Gregors vergleicht. Wenn ihomas seiner sıch gestell-
ten Auigabe gemä. bemuht, die biblischen Engelberichte mıt der
Seins- un Erkenntnislehre des Arıstoteles vereinbaren, deswegen dıe
Sanze Engellehre auf den Begriff des reinen Geistes autfbaut und damıt
einen etiwas ratıonalıstischen Eindruck hervorzurufen geeıgnet 1st,
geht Gregor durchwegs VOoO  w} der Offenbarung un ihren JTatsachen AaUS,,
ine Methode, dıe eute wıeder starkeren Beifall findet, wıewohl I112!  S
anderseıts Sar manche seıiner exegetischen Deutungen ablehnen wıird
n ihrer Allegorie. Wenn Ia eute die Forderung nach einer
kerygmatıschen Theologie erhebt, zeıg die vorliegende Arbeıt, WIE
gerade Gregor ein Kerygmatiker ersten Ranges 1st, besonders dort,

VO den NEeUN Chören der Engel Su. ratıone boniı salutarıs handelt,.
die Studıe auch für den Seelsorger anregend ist.
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zusammengefaßt wıird Der Verfasser legt zuerst den Werdegang un:
die Verhältnisse, die dieser Erscheinung 1m Kirchenrechte geführthaben, geschichtlich dar un!: behandelt dann das gegenwärtig geltendeRecht der passıven un aktıven Exemtion. In der ersteren kommt
naturgemä ausführlichsten die Exemtion der Ordensverbände ZUL
Darstellung. SO benennt deir Verfasser allgemein alle klösterlichen Ver-
einigungen, 0B sSıe feierliche der einfache Gelübde ablegen, also das,
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was Can 488 relig10 nennt Das deutsche Wort „Orden“ reservıert CI
für Verba  de mit fejerlichen Gelübden (Ordo), waäahrend er das Wort
„Congregatıo”” mıt Genossenschaft ubersetzt ESs wäare wuünschein, daß
der Klarheıt n diese oder äahnlıche Bezeichnungen sich 1n der
deutschen Sprache einburgern un: 1119  — autfhören mochte, das OT
en uch auf Kongregationen anzuwenden. ec klar und eingehend
legt der Verfasser dar, W e’  e} und inwıefern die LE xemtion vo  u der ordent-
en kırchlıchen (bischöflichen) Gewalt loslöst, dann aber auch, w1ıe
dıe Gebietshohe1r des Ordinarıus locı dıe Ordensexemtion einschränkt
In der aktıyven Exemtion behandelt dıie gefreiıten Abteien und Trala-
turen (Abbatiae et praelaturae nullius dioecesis) und besonders dıe
Milıtärseelsorge, be1i dieser besonders eingehend dıe eutschen Ver-
hältnisse. eWwlisse Personalexemtionen, dıe In manchen Dıngen erıker
wı1ıe Protonotare, dıe Rıchter der ota und Sıgnatura direkt der papst-
lıchen Jurisdiktion unterstellen, gehoren wohl 1n das Kapıtel Vo der
passıven Exembton. Es ist rec. dankenswert, daß der Gegenstand,
uber den manche Unklarheıiten herrschen mögen, einmal ıne e1n-
gehende und Klar zusammenfassende Darstellung gefunden hat In
sehr zahlreichen Fußnoten sind nNn1C. 1Ur Zitationen gewissenhaft
geführt, sondern viele enthalten Ergänzungen des JTextes, und ware
n1ıC. selten wünschen, daß s1e leber in diesen eingereıiht worden
waren. Das beständige, Suchen ıIn den Fußnoten erschwert das Lesen
des Textes Auf Seıite K schreıbt der Verfasser: ‚„‚Die hoheren ()r=-
densoberen en qa1s Ordinarıen, die übrıgen Oberen nach Maßgabe
der Konstitutionen die ordentliche Jurisdiktion fuüur Beicht und Predigt
innerhalb ihres Amtsbereiches‘ (can JUl1, 1), namlıch für und uber
ıhre Untergebenen. In der merkung auf dieser Seıte behauptet

aber, diese Jurisdıktion ihren Untergebenen delegıeren koöonnten NUurLr
dıe höheren Oberen (als Ordinarien), nıcht auch diıe einzelnen Haus-
oberen, „ahnlıch w1e 1Ur der Ortsbischof, nıcht uch der Pfarrer
seiıne ordentliche Jurisdiktion übertragen kann  . Can O79 F: besagt
aber „In religione clericalı exempta ad recıpıendas confessiones prO-
fessorum iurisdictionem delegatam conifert pProprıus OTUuN-
dem Superl10r, ad constitutionum‘“, ohne diese Einschränkung

machen. So faßt auch Österle ıIn der Linzer Quartalschrift
1924), 344 auf. Wenn 1m Orden des Verfassers anders ıst,

ist das ıne eservatıon der höheren Oberen ‚‚ad 107TIMahHhl constitu-
tionum“. 181 und des öfteren ist die ede VO. der Consecratio
coemeteril. Das Pontifcale Romanum enn da, uch Wenn der Bischof
sıe feierlich vollzıeht, 18858  H$ ıne Benedictio Das Rıtuale hat für den
delegıerten Priester DUr ıne einfachere Formel ESs ist wohl sicher
DUr eın Versehen, daß dem Buche weider dıe Druckerlaubnis der UOrdens-
oberen, noch dıe Approbation des Ordinarius locı nach Can 1385 un:
1394, 1, beigefügt ist.

Wien. Dr Franz Prikryl S5s

Der Weinstock. Buch der jungen christliıchen Familie. Von Helene
Helming VIII 264.) reiburg l. Br 1933, Herder Geb ın
Leinen 4.,8  ©

Das uch ist ıne Sammelgabe mehrerer Autoren A die jJunge
katholische Familie VOo.  e eute Es enthalt ıne an Famihenlehre
über Ehe und Erziehung, Kinderpsychologıe und Pädagogık, berO-
lische Famıliengestaltung und relig1öses Famihenleben uch die hygıe-
nische Seite ist nıcht übersehen. Alles ist durchglüht vVo den Wahr-
heiten unNnseresS heiligen Glaubens. Das große Mysterium, das Ehe und
Familie ın Christus und seiner Kirche darstellen, euchtie vielerorts
verklärend durch. Art der Darstellung, Sprache un Stıil ıst meıst schön
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